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Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR)  
Fachgruppe 21 
Max-Dohrn-Str. 8-10 
10589 Berlin 

 
 

 
Annahme der Berufung in die 

BfR-Kommission für Kosmetische Mittel 

 
Teil 1: TRANSPARENZERKLÄRUNG 

 
Prof. Dr. Bayerl, Christiane 

 
Ich bestätige, dass ich die Ernennung zum Mitglied in die oben genannte BfR-Kommission anneh-
me. Um eine größtmögliche Transparenz zu gewährleisten, gebe ich selbst Auskunft über alle ge-
genwärtigen Informationen und Aktivitäten, die für den Aufgabenbereich des Bundesinstituts für Ri-
sikobewertung (BfR) relevant sind und die als eine mögliche Beeinträchtigung meiner Aufgabe der 
unabhängigen, wissenschaftlichen Beratung des BfR (§ 1 der Geschäftsordnung der BfR-
Kommissionen) in Bezug auf mein Kommissionsmandat angesehen werden könnten.  
 

1. Direkte Einkünfte (z.B. aus Beschäftigungen, Arbeitsverhältnissen, Dienst- oder Werkverträ-
gen oder Beratungsvergütungen): 

 
          Vortrag- und Beratungsvergütungen: Beiersdorf, Sebapharma, Leo, Galderma, Roche 
          Posay, Vichy, L’Oreal, Johnson und Johnson, Procter und Gamble, Cosmedico 

 
2. Indirekte Einkünfte (z. B. aus geförderten Forschungsprojekten, Zuschüssen, Sponsorengel-

dern oder sonstigen Vergünstigungen): 
 
          Keine 
 

3. Mitgliedschaften oder Ämter in einem Verwaltungsorgan oder in anderen wissenschaftlichen 
Beratungsgremien: 

 
          AWMF (Arbeitsgemeinschaft der Wissenschaftlichen Medizinischen Fachgesellschaften)  
          Onkozert (Zertifizierungsorgan der Deutschen Krebsgesellschaft und der Arbeitsgemein- 
          schaft Dermatologische Onkologie)  

 
4. Sonstige Umstände, die die Bewerberin / der Bewerber für relevant hält: 

 
          Gelegentliche Einladung zu Sitzungen von Stiftung Warentest 
          In der Jury bei der Vergabe wissenschaftlicher Preise, Beauty Care Preis von Procter und 
          Gambie, des Wissenschaftspreises von Sebapharma, der Berliner Stiftung für Dermatolo 
          gie und der Stiftung Wolff    
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Teil 2: SELBSTVERPFLICHTUNGSERKLÄRUNG 
 

Als Kommissionsmitglied verpflichte ich mich, das BfR allein nach wissenschaftlichem Sachver-
stand zu beraten und meine Empfehlungen ausschließlich an der Gesundheit der Verbrauche-
rinnen und Verbraucher auszurichten.  

Mir ist bekannt, dass das BfR keine Instanz des Risikomanagements ist – Anwendungsgeneh-
migungen, -beschränkungen oder -verbote von Stoffen fallen nicht in den Aufgabenbereich des 
BfR – und dass die Beratungsergebnisse der BfR-Kommissionen ausschließlich empfehlenden 
Charakter haben. Die BfR-Kommissionen sind an den hoheitlichen Aufgaben des BfR nicht be-
teiligt und haben demzufolge auch kein Mitspracherecht bei der Risikobewertung. 

Sollte sich trotz der von mir vorliegenden Transparenz- und Selbstverpflichtungserklärung aus 
den spezifischen Interessen in Bezug auf den Informationsaustausch über die jeweiligen Tages-
ordnungspunkte (TOP) der Sitzungen eine Besorgnis ergeben, die als Beeinträchtigung meiner 
Unabhängigkeit angesehen werden könnte, kann die Kommission mit einfacher Mehrheit ent-
scheiden, mich – auch auf meinen eigenen Vorschlag hin – von der Beratung und/oder Be-
schlussfassung bezüglich des betreffenden TOPs auszuschließen. Die Entscheidung wird im 
jeweiligen Sitzungsprotokoll schriftlich dokumentiert. 

Ich erkläre, dass die vorstehenden Angaben wahrheitsgetreu und vollständig sind. Ich werde 
diese Erklärung im Falle von Änderungen auf den neuesten Stand bringen und unterzeichnet an 
das BfR senden. Mir ist bekannt, dass der Inhalt dieser Erklärung auf der BfR-Homepage veröf-
fentlicht wird, wobei die hier geleistete handschriftliche Unterschrift für die Veröffentlichung im 
Internet durch das Wort „gezeichnet“ ersetzt wird. Die Geschäftsordnung der BfR-Kommissionen 
habe ich erhalten. 

 
 
 
 
Mannheim, 28.01.2018 gezeichnet  
Ort, Datum  Unterschrift
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Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR)  
Fachgruppe 21 
Max-Dohrn-Str. 8-10 
10589 Berlin 

 
 

 
 

Annahme der Berufung in die  

BfR-Kommission für Kosmetische Mittel 

 
Teil 1: TRANSPARENZERKLÄRUNG 

 
Prof. Eisenbrand, Gerhard 

 
 
Ich bestätige, dass ich die Ernennung zum Mitglied in die oben genannte BfR-Kommission anneh-
me. Um eine größtmögliche Transparenz zu gewährleisten, gebe ich selbst Auskunft über alle ge-
genwärtigen Informationen und Aktivitäten, die für den Aufgabenbereich des Bundesinstituts für Ri-
sikobewertung (BfR) relevant sind und die als eine mögliche Beeinträchtigung meiner Aufgabe der 
unabhängigen, wissenschaftlichen Beratung des BfR (§ 1 der Geschäftsordnung der BfR-
Kommissionen) in Bezug auf mein Kommissionsmandat angesehen werden könnten.  
 

1. Direkte Einkünfte (z.B. aus Beschäftigungen, Arbeitsverhältnissen, Dienst- oder Werkverträ-
gen oder Beratungsvergütungen): 

 
          Wissenschaftliche Beratung von Firmen der Chemischen- und Lebensmittelindustrie 

  
 
 

2. Indirekte Einkünfte (z. B. aus geförderten Forschungsprojekten, Zuschüssen, Sponsorengel-
dern oder sonstigen Vergünstigungen): 

 
          keine 
 
 
 

3. Mitgliedschaften oder Ämter in einem Verwaltungsorgan oder in anderen wissenschaftlichen 
Beratungsgremien: 

 
          Board of Directors and Scientific Advisory Committee von ILSI Europe 
 
 

 
4. Sonstige Umstände, die die Bewerberin / der Bewerber für relevant hält: 

 
          keine 
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Teil 2: SELBSTVERPFLICHTUNGSERKLÄRUNG 

 

Als Kommissionsmitglied verpflichte ich mich, das BfR allein nach wissenschaftlichem Sachver-
stand zu beraten und meine Empfehlungen ausschließlich an der Gesundheit der Verbrauche-
rinnen und Verbraucher auszurichten.  

Mir ist bekannt, dass das BfR keine Instanz des Risikomanagements ist – Anwendungsgeneh-
migungen, -beschränkungen oder -verbote von Stoffen fallen nicht in den Aufgabenbereich des 
BfR – und dass die Beratungsergebnisse der BfR-Kommissionen ausschließlich empfehlenden 
Charakter haben. Die BfR-Kommissionen sind an den hoheitlichen Aufgaben des BfR nicht be-
teiligt und haben demzufolge auch kein Mitspracherecht bei der Risikobewertung. 

Sollte sich trotz der von mir vorliegenden Transparenz- und Selbstverpflichtungserklärung aus 
den spezifischen Interessen in Bezug auf den Informationsaustausch über die jeweiligen Tages-
ordnungspunkte (TOP) der Sitzungen eine Besorgnis ergeben, die als Beeinträchtigung meiner 
Unabhängigkeit angesehen werden könnte, kann die Kommission mit einfacher Mehrheit ent-
scheiden, mich – auch auf meinen eigenen Vorschlag hin – von der Beratung und/oder Be-
schlussfassung bezüglich des betreffenden TOPs auszuschließen. Die Entscheidung wird im 
jeweiligen Sitzungsprotokoll schriftlich dokumentiert. 

Ich erkläre, dass die vorstehenden Angaben wahrheitsgetreu und vollständig sind. Ich werde 
diese Erklärung im Falle von Änderungen auf den neuesten Stand bringen und unterzeichnet an 
das BfR senden. Mir ist bekannt, dass der Inhalt dieser Erklärung auf der BfR-Homepage veröf-
fentlicht wird, wobei die hier geleistete handschriftliche Unterschrift für die Veröffentlichung im 
Internet durch das Wort „gezeichnet“ ersetzt wird. Die Geschäftsordnung der BfR-Kommissionen 
habe ich erhalten. 

 
 
 
 
Heidelberg, 16.01.2018 gezeichnet  
Ort, Datum  Unterschrift
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Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR)  
Fachgruppe 21 
Max-Dohrn-Str. 8-10 
10589 Berlin 

 
 

 
 

Annahme der Berufung in die  

BfR-Kommission für Kosmetische Mittel 

 
Teil 1: TRANSPARENZERKLÄRUNG 

 
Prof. Dr. Geier, Johannes 

 
Ich bestätige, dass ich die Ernennung zum Mitglied in die oben genannte BfR-Kommission anneh-
me. Um eine größtmögliche Transparenz zu gewährleisten, gebe ich selbst Auskunft über alle ge-
genwärtigen Informationen und Aktivitäten, die für den Aufgabenbereich des Bundesinstituts für Ri-
sikobewertung (BfR) relevant sind und die als eine mögliche Beeinträchtigung meiner Aufgabe der 
unabhängigen, wissenschaftlichen Beratung des BfR (§ 1 der Geschäftsordnung der BfR-
Kommissionen) in Bezug auf mein Kommissionsmandat angesehen werden könnten.  
 

1. Direkte Einkünfte (z.B. aus Beschäftigungen, Arbeitsverhältnissen, Dienst- oder Werkverträ-
gen oder Beratungsvergütungen): 

 
          Angestellter des gemeinnützigen IVDK e.V., der als Träger das An-Institut 
          „IVDK an der Universitätsmedizin Göttingen“ betreibt 

 
 

2. Indirekte Einkünfte (z. B. aus geförderten Forschungsprojekten, Zuschüssen, Sponsorengel-
dern oder sonstigen Vergünstigungen): 

 
          keine 
 
 

3. Mitgliedschaften oder Ämter in einem Verwaltungsorgan oder in anderen wissenschaftlichen 
Beratungsgremien: 

 
          keine 
 
 

4. Sonstige Umstände, die die Bewerberin / der Bewerber für relevant hält: 
 
          Der IVDK e.V. wird vom Industrieverband Körperpflege und Waschmittel (IKW), der Inter- 

           national Fragrance Association (IFRA),dem Verband der Chemischen Industrie (VCI)  
           und verschiedenen Unternehmen aus dem Bereich der Kosmetikindustrie gefördert 
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Teil 2: SELBSTVERPFLICHTUNGSERKLÄRUNG 

 

Als Kommissionsmitglied verpflichte ich mich, das BfR allein nach wissenschaftlichem Sachver-
stand zu beraten und meine Empfehlungen ausschließlich an der Gesundheit der Verbrauche-
rinnen und Verbraucher auszurichten.  

Mir ist bekannt, dass das BfR keine Instanz des Risikomanagements ist – Anwendungsgeneh-
migungen, -beschränkungen oder -verbote von Stoffen fallen nicht in den Aufgabenbereich des 
BfR – und dass die Beratungsergebnisse der BfR-Kommissionen ausschließlich empfehlenden 
Charakter haben. Die BfR-Kommissionen sind an den hoheitlichen Aufgaben des BfR nicht be-
teiligt und haben demzufolge auch kein Mitspracherecht bei der Risikobewertung. 

Sollte sich trotz der von mir vorliegenden Transparenz- und Selbstverpflichtungserklärung aus 
den spezifischen Interessen in Bezug auf den Informationsaustausch über die jeweiligen Tages-
ordnungspunkte (TOP) der Sitzungen eine Besorgnis ergeben, die als Beeinträchtigung meiner 
Unabhängigkeit angesehen werden könnte, kann die Kommission mit einfacher Mehrheit ent-
scheiden, mich – auch auf meinen eigenen Vorschlag hin – von der Beratung und/oder Be-
schlussfassung bezüglich des betreffenden TOPs auszuschließen. Die Entscheidung wird im 
jeweiligen Sitzungsprotokoll schriftlich dokumentiert. 

Ich erkläre, dass die vorstehenden Angaben wahrheitsgetreu und vollständig sind. Ich werde 
diese Erklärung im Falle von Änderungen auf den neuesten Stand bringen und unterzeichnet an 
das BfR senden. Mir ist bekannt, dass der Inhalt dieser Erklärung auf der BfR-Homepage veröf-
fentlicht wird, wobei die hier geleistete handschriftliche Unterschrift für die Veröffentlichung im 
Internet durch das Wort „gezeichnet“ ersetzt wird. Die Geschäftsordnung der BfR-Kommissionen 
habe ich erhalten. 

 
 
 
 
Göttingen, 29.11.2017 gezeichnet  
Ort, Datum  Unterschrift
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Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR)  
Fachgruppe 21 
Max-Dohrn-Str. 8-10 
10589 Berlin 

 
 

 
 

Annahme der Berufung in die  

BfR-Kommission für Kosmetische Mittel 

 
Teil 1: TRANSPARENZERKLÄRUNG 

 
Prof. Dr. Golly, Ines 

 
 
Ich bestätige, dass ich die Ernennung zum Mitglied in die oben genannte BfR-Kommission anneh-
me. Um eine größtmögliche Transparenz zu gewährleisten, gebe ich selbst Auskunft über alle ge-
genwärtigen Informationen und Aktivitäten, die für den Aufgabenbereich des Bundesinstituts für Ri-
sikobewertung (BfR) relevant sind und die als eine mögliche Beeinträchtigung meiner Aufgabe der 
unabhängigen, wissenschaftlichen Beratung des BfR (§ 1 der Geschäftsordnung der BfR-
Kommissionen) in Bezug auf mein Kommissionsmandat angesehen werden könnten.  
 

1. Direkte Einkünfte (z.B. aus Beschäftigungen, Arbeitsverhältnissen, Dienst- oder Werkverträ-
gen oder Beratungsvergütungen): 

 
          keine 

  
 
 

2. Indirekte Einkünfte (z. B. aus geförderten Forschungsprojekten, Zuschüssen, Sponsorengel-
dern oder sonstigen Vergünstigungen): 

 
          keine 
 
 
 

3. Mitgliedschaften oder Ämter in einem Verwaltungsorgan oder in anderen wissenschaftlichen 
Beratungsgremien: 

 
          Mitglied in der BfR-Kommission für Ernährung, diätetische Produkte, neuartige Lebens- 
          mittel und Allergien 
 

 
4. Sonstige Umstände, die die Bewerberin / der Bewerber für relevant hält: 

 
          keine 
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Teil 2: SELBSTVERPFLICHTUNGSERKLÄRUNG 

 

Als Kommissionsmitglied verpflichte ich mich, das BfR allein nach wissenschaftlichem Sachver-
stand zu beraten und meine Empfehlungen ausschließlich an der Gesundheit der Verbrauche-
rinnen und Verbraucher auszurichten.  

Mir ist bekannt, dass das BfR keine Instanz des Risikomanagements ist – Anwendungsgeneh-
migungen, -beschränkungen oder -verbote von Stoffen fallen nicht in den Aufgabenbereich des 
BfR – und dass die Beratungsergebnisse der BfR-Kommissionen ausschließlich empfehlenden 
Charakter haben. Die BfR-Kommissionen sind an den hoheitlichen Aufgaben des BfR nicht be-
teiligt und haben demzufolge auch kein Mitspracherecht bei der Risikobewertung. 

Sollte sich trotz der von mir vorliegenden Transparenz- und Selbstverpflichtungserklärung aus 
den spezifischen Interessen in Bezug auf den Informationsaustausch über die jeweiligen Tages-
ordnungspunkte (TOP) der Sitzungen eine Besorgnis ergeben, die als Beeinträchtigung meiner 
Unabhängigkeit angesehen werden könnte, kann die Kommission mit einfacher Mehrheit ent-
scheiden, mich – auch auf meinen eigenen Vorschlag hin – von der Beratung und/oder Be-
schlussfassung bezüglich des betreffenden TOPs auszuschließen. Die Entscheidung wird im 
jeweiligen Sitzungsprotokoll schriftlich dokumentiert. 

Ich erkläre, dass die vorstehenden Angaben wahrheitsgetreu und vollständig sind. Ich werde 
diese Erklärung im Falle von Änderungen auf den neuesten Stand bringen und unterzeichnet an 
das BfR senden. Mir ist bekannt, dass der Inhalt dieser Erklärung auf der BfR-Homepage veröf-
fentlicht wird, wobei die hier geleistete handschriftliche Unterschrift für die Veröffentlichung im 
Internet durch das Wort „gezeichnet“ ersetzt wird. Die Geschäftsordnung der BfR-Kommissionen 
habe ich erhalten. 

 
 
 
 
Straßlach-Dingharting,12.12.2017 gezeichnet  
Ort, Datum  Unterschrift
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Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR)  
Fachgruppe 21 
Max-Dohrn-Str. 8-10 
10589 Berlin 

 
 

 
Annahme der Berufung in die 

BfR-Kommission für Kosmetische Mittel 

 
Teil 1: TRANSPARENZERKLÄRUNG 

 
Prof. Dr. Heinrich, Ulrike 

 

Ich bestätige, dass ich die Ernennung zum Mitglied in die ben genannte BfR-Kommission annehme. 
Um eine größtmögliche Transparenz zu gewährleisten, gebe ich selbst Auskunft über alle gegenwär-
tigen Informationen und Aktivitäten, die für den Aufgabenbereich des Bundesinstituts für Risikobe-
wertung (BfR) relevant sind und die als eine mögliche Beeinträchtigung meiner Aufgabe der unab-
hängigen, wissenschaftlichen Beratung des BfR (§ 1 der Geschäftsordnung der BfR-Kommissionen) 
in Bezug auf mein Kommissionsmandat angesehen werden könnten.  
 

1. Direkte Einkünfte (z.B. aus Beschäftigungen, Arbeitsverhältnissen, Dienst- oder Werkverträ-
gen oder Beratungsvergütungen): 

 
          Angestelltengehalt des Instituts für Experimentelle Dermatologie, DermaTronnier GmbH,   
          an der Universität Witten/Herdecke 
  

2. Indirekte Einkünfte (z. B. aus geförderten Forschungsprojekten, Zuschüssen, Sponsorengel-
dern oder sonstigen Vergünstigungen): 

 
          Keine 
 

3. Mitgliedschaften oder Ämter in einem Verwaltungsorgan oder in anderen wissenschaftlichen 
Beratungsgremien: 

 
-  Mitglied der Deutschen Gesellschaft für Wissenschaftliche und Angewandte Kosmetik e.V. 

(DGK) und aktive Tätigkeit in den Fachgruppen „Hautpflegemittel“ und „Sonnenschutz“ 

- Mitglied der Ethik-Kommission der Universität Herdecke 

- Mitglied der Arbeitsgemeinschaft Dermatologische Kosmetologie e.V. (ADK) 

- Mitglied der Gesellschaft für Dermopharmazie (GD) und aktive Tätigkeit in der Fachgruppe 

Dermokosmetik 

- Mitglied des DIN Normenausschusses Lebensmittel und Landwirtschaftliche Produkte (NAL); 

Arbeitsausschuss: „Kosmetische Mittel NA 057-07-01-AA.“ 

- Mitglied des wissenschaftlichen Beirates des DGK e.V. 

- Seit 2011: Berufung in die BfR-Kommission für Kosmetische Mittel 

 
4. Sonstige Umstände, die die Bewerberin / der Bewerber für relevant hält: 

 
          Es bestehen keine relevanten Umstände 
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Teil 2: SELBSTVERPFLICHTUNGSERKLÄRUNG 
 

Als Kommissionsmitglied verpflichte ich mich, das BfR allein nach wissenschaftlichem Sachver-
stand zu beraten und meine Empfehlungen ausschließlich an der Gesundheit der Verbrauche-
rinnen und Verbraucher auszurichten.  

Mir ist bekannt, dass das BfR keine Instanz des Risikomanagements ist – Anwendungsgeneh-
migungen, -beschränkungen oder -verbote von Stoffen fallen nicht in den Aufgabenbereich des 
BfR – und dass die Beratungsergebnisse der BfR-Kommissionen ausschließlich empfehlenden 
Charakter haben. Die BfR-Kommissionen sind an den hoheitlichen Aufgaben des BfR nicht be-
teiligt und haben demzufolge auch kein Mitspracherecht bei der Risikobewertung. 

Sollte sich trotz der von mir vorliegenden Transparenz- und Selbstverpflichtungserklärung aus 
den spezifischen Interessen in Bezug auf den Informationsaustausch über die jeweiligen Tages-
ordnungspunkte (TOP) der Sitzungen eine Besorgnis ergeben, die als Beeinträchtigung meiner 
Unabhängigkeit angesehen werden könnte, kann die Kommission mit einfacher Mehrheit ent-
scheiden, mich – auch auf meinen eigenen Vorschlag hin – von der Beratung und/oder Be-
schlussfassung bezüglich des betreffenden TOPs auszuschließen. Die Entscheidung wird im 
jeweiligen Sitzungsprotokoll schriftlich dokumentiert. 

Ich erkläre, dass die vorstehenden Angaben wahrheitsgetreu und vollständig sind. Ich werde 
diese Erklärung im Falle von Änderungen auf den neuesten Stand bringen und unterzeichnet an 
das BfR senden. Mir ist bekannt, dass der Inhalt dieser Erklärung auf der BfR-Homepage veröf-
fentlicht wird, wobei die hier geleistete handschriftliche Unterschrift für die Veröffentlichung im 
Internet durch das Wort „gezeichnet“ ersetzt wird. Die Geschäftsordnung der BfR-Kommissionen 
habe ich erhalten. 

 
 
 
 
Witten, 28.11.2017 gezeichnet  
Ort, Datum  Unterschrift
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Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR)  
Fachgruppe 21 
Max-Dohrn-Str. 8-10 
10589 Berlin 

 
 

 
 

Annahme der Berufung in die  

BfR-Kommission für Kosmetische Mittel 

 
Teil 1: TRANSPARENZERKLÄRUNG 

 
 Hirschmann, Brigitta 

 
 
Ich bestätige, dass ich die Ernennung zum Mitglied in die oben genannte BfR-Kommission anneh-
me. Um eine größtmögliche Transparenz zu gewährleisten, gebe ich selbst Auskunft über alle ge-
genwärtigen Informationen und Aktivitäten, die für den Aufgabenbereich des Bundesinstituts für Ri-
sikobewertung (BfR) relevant sind und die als eine mögliche Beeinträchtigung meiner Aufgabe der 
unabhängigen, wissenschaftlichen Beratung des BfR (§ 1 der Geschäftsordnung der BfR-
Kommissionen) in Bezug auf mein Kommissionsmandat angesehen werden könnten.  
 

1. Direkte Einkünfte (z.B. aus Beschäftigungen, Arbeitsverhältnissen, Dienst- oder Werkverträ-
gen oder Beratungsvergütungen): 

 
          Gehaltszahlung als Beschäftigte beim Chemischen und Veterinäruntersuchungsamt 
          Rheinland   

 
 

2. Indirekte Einkünfte (z. B. aus geförderten Forschungsprojekten, Zuschüssen, Sponsorengel-
dern oder sonstigen Vergünstigungen): 

 
          keine 
 
 

3. Mitgliedschaften oder Ämter in einem Verwaltungsorgan oder in anderen wissenschaftlichen 
Beratungsgremien: 

 
          Mitgliedschaft im Arbeitskreis Lebensmittelchemischer Sachverständiger der Länder 
          und des Bundesamtes für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (ALS-Kosme-  
          tische Mittel; Mitgliederschaft in der Arbeitsgruppe “Kosmetische Mittel“ des Lebens- 
          -mittelchemischen Gesellschaft 
 

4. Sonstige Umstände, die die Bewerberin / der Bewerber für relevant hält: 
 
          keine 
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Teil 2: SELBSTVERPFLICHTUNGSERKLÄRUNG 

 

Als Kommissionsmitglied verpflichte ich mich, das BfR allein nach wissenschaftlichem Sachver-
stand zu beraten und meine Empfehlungen ausschließlich an der Gesundheit der Verbrauche-
rinnen und Verbraucher auszurichten.  

Mir ist bekannt, dass das BfR keine Instanz des Risikomanagements ist – Anwendungsgeneh-
migungen, -beschränkungen oder -verbote von Stoffen fallen nicht in den Aufgabenbereich des 
BfR – und dass die Beratungsergebnisse der BfR-Kommissionen ausschließlich empfehlenden 
Charakter haben. Die BfR-Kommissionen sind an den hoheitlichen Aufgaben des BfR nicht be-
teiligt und haben demzufolge auch kein Mitspracherecht bei der Risikobewertung. 

Sollte sich trotz der von mir vorliegenden Transparenz- und Selbstverpflichtungserklärung aus 
den spezifischen Interessen in Bezug auf den Informationsaustausch über die jeweiligen Tages-
ordnungspunkte (TOP) der Sitzungen eine Besorgnis ergeben, die als Beeinträchtigung meiner 
Unabhängigkeit angesehen werden könnte, kann die Kommission mit einfacher Mehrheit ent-
scheiden, mich – auch auf meinen eigenen Vorschlag hin – von der Beratung und/oder Be-
schlussfassung bezüglich des betreffenden TOPs auszuschließen. Die Entscheidung wird im 
jeweiligen Sitzungsprotokoll schriftlich dokumentiert. 

Ich erkläre, dass die vorstehenden Angaben wahrheitsgetreu und vollständig sind. Ich werde 
diese Erklärung im Falle von Änderungen auf den neuesten Stand bringen und unterzeichnet an 
das BfR senden. Mir ist bekannt, dass der Inhalt dieser Erklärung auf der BfR-Homepage veröf-
fentlicht wird, wobei die hier geleistete handschriftliche Unterschrift für die Veröffentlichung im 
Internet durch das Wort „gezeichnet“ ersetzt wird. Die Geschäftsordnung der BfR-Kommissionen 
habe ich erhalten. 

 
 
 
 
Leichlingen, 06.12.2017 gezeichnet  
Ort, Datum  Unterschrift
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Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR)  
Fachgruppe 21 
Max-Dohrn-Str. 8-10 
10589 Berlin 

 
 

 
 

Annahme der Berufung in die  

BfR-Kommission für Kosmetische Mittel 

 
Teil 1: TRANSPARENZERKLÄRUNG 

 
 Huber, Birgit 

 
 
Ich bestätige, dass ich die Ernennung zum Mitglied in die oben genannte BfR-Kommission anneh-
me. Um eine größtmögliche Transparenz zu gewährleisten, gebe ich selbst Auskunft über alle ge-
genwärtigen Informationen und Aktivitäten, die für den Aufgabenbereich des Bundesinstituts für Ri-
sikobewertung (BfR) relevant sind und die als eine mögliche Beeinträchtigung meiner Aufgabe der 
unabhängigen, wissenschaftlichen Beratung des BfR (§ 1 der Geschäftsordnung der BfR-
Kommissionen) in Bezug auf mein Kommissionsmandat angesehen werden könnten.  
 

1. Direkte Einkünfte (z.B. aus Beschäftigungen, Arbeitsverhältnissen, Dienst- oder Werkverträ-
gen oder Beratungsvergütungen): 

 
          keine 

  
 
 

2. Indirekte Einkünfte (z. B. aus geförderten Forschungsprojekten, Zuschüssen, Sponsorengel-
dern oder sonstigen Vergünstigungen): 

 
          keine 
 
 
 

3. Mitgliedschaften oder Ämter in einem Verwaltungsorgan oder in anderen wissenschaftlichen 
Beratungsgremien: 

 
          keine 
 
 

 
4. Sonstige Umstände, die die Bewerberin / der Bewerber für relevant hält: 

 
          keine 
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Teil 2: SELBSTVERPFLICHTUNGSERKLÄRUNG 

 

Als Kommissionsmitglied verpflichte ich mich, das BfR allein nach wissenschaftlichem Sachver-
stand zu beraten und meine Empfehlungen ausschließlich an der Gesundheit der Verbrauche-
rinnen und Verbraucher auszurichten.  

Mir ist bekannt, dass das BfR keine Instanz des Risikomanagements ist – Anwendungsgeneh-
migungen, -beschränkungen oder -verbote von Stoffen fallen nicht in den Aufgabenbereich des 
BfR – und dass die Beratungsergebnisse der BfR-Kommissionen ausschließlich empfehlenden 
Charakter haben. Die BfR-Kommissionen sind an den hoheitlichen Aufgaben des BfR nicht be-
teiligt und haben demzufolge auch kein Mitspracherecht bei der Risikobewertung. 

Sollte sich trotz der von mir vorliegenden Transparenz- und Selbstverpflichtungserklärung aus 
den spezifischen Interessen in Bezug auf den Informationsaustausch über die jeweiligen Tages-
ordnungspunkte (TOP) der Sitzungen eine Besorgnis ergeben, die als Beeinträchtigung meiner 
Unabhängigkeit angesehen werden könnte, kann die Kommission mit einfacher Mehrheit ent-
scheiden, mich – auch auf meinen eigenen Vorschlag hin – von der Beratung und/oder Be-
schlussfassung bezüglich des betreffenden TOPs auszuschließen. Die Entscheidung wird im 
jeweiligen Sitzungsprotokoll schriftlich dokumentiert. 

Ich erkläre, dass die vorstehenden Angaben wahrheitsgetreu und vollständig sind. Ich werde 
diese Erklärung im Falle von Änderungen auf den neuesten Stand bringen und unterzeichnet an 
das BfR senden. Mir ist bekannt, dass der Inhalt dieser Erklärung auf der BfR-Homepage veröf-
fentlicht wird, wobei die hier geleistete handschriftliche Unterschrift für die Veröffentlichung im 
Internet durch das Wort „gezeichnet“ ersetzt wird. Die Geschäftsordnung der BfR-Kommissionen 
habe ich erhalten. 

 
 
 
 
Frankfurt am Main, 10.01.2018 gezeichnet  
Ort, Datum  Unterschrift
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Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR)  
Fachgruppe 21 
Max-Dohrn-Str. 8-10 
10589 Berlin 

 
 

 
 

Annahme der Berufung in die  

BfR-Kommission für Kosmetische Mittel 

 
Teil 1: TRANSPARENZERKLÄRUNG 

 
Dr. Kammler, Hans-Jürgen 

 
 
Ich bestätige, dass ich die Ernennung zum Mitglied in die oben genannte BfR-Kommission anneh-
me. Um eine größtmögliche Transparenz zu gewährleisten, gebe ich selbst Auskunft über alle ge-
genwärtigen Informationen und Aktivitäten, die für den Aufgabenbereich des Bundesinstituts für Ri-
sikobewertung (BfR) relevant sind und die als eine mögliche Beeinträchtigung meiner Aufgabe der 
unabhängigen, wissenschaftlichen Beratung des BfR (§ 1 der Geschäftsordnung der BfR-
Kommissionen) in Bezug auf mein Kommissionsmandat angesehen werden könnten.  
 

1. Direkte Einkünfte (z.B. aus Beschäftigungen, Arbeitsverhältnissen, Dienst- oder Werkverträ-
gen oder Beratungsvergütungen): 

 
          keine 

  
 
 

2. Indirekte Einkünfte (z. B. aus geförderten Forschungsprojekten, Zuschüssen, Sponsorengel-
dern oder sonstigen Vergünstigungen): 

 
          keine 
 
 
 

3. Mitgliedschaften oder Ämter in einem Verwaltungsorgan oder in anderen wissenschaftlichen 
Beratungsgremien: 

 
          keine 
 

 
4. Sonstige Umstände, die die Bewerberin / der Bewerber für relevant hält: 

 
          Beratertätigkeiten werden im Bereich Arzneimittel ausgeübt, ohne direkten  
          Bezug zu kosmetischen Mitteln  

 



 

  Seite 2 von 2 

 
Teil 2: SELBSTVERPFLICHTUNGSERKLÄRUNG 

 

Als Kommissionsmitglied verpflichte ich mich, das BfR allein nach wissenschaftlichem Sachver-
stand zu beraten und meine Empfehlungen ausschließlich an der Gesundheit der Verbrauche-
rinnen und Verbraucher auszurichten.  

Mir ist bekannt, dass das BfR keine Instanz des Risikomanagements ist – Anwendungsgeneh-
migungen, -beschränkungen oder -verbote von Stoffen fallen nicht in den Aufgabenbereich des 
BfR – und dass die Beratungsergebnisse der BfR-Kommissionen ausschließlich empfehlenden 
Charakter haben. Die BfR-Kommissionen sind an den hoheitlichen Aufgaben des BfR nicht be-
teiligt und haben demzufolge auch kein Mitspracherecht bei der Risikobewertung. 

Sollte sich trotz der von mir vorliegenden Transparenz- und Selbstverpflichtungserklärung aus 
den spezifischen Interessen in Bezug auf den Informationsaustausch über die jeweiligen Tages-
ordnungspunkte (TOP) der Sitzungen eine Besorgnis ergeben, die als Beeinträchtigung meiner 
Unabhängigkeit angesehen werden könnte, kann die Kommission mit einfacher Mehrheit ent-
scheiden, mich – auch auf meinen eigenen Vorschlag hin – von der Beratung und/oder Be-
schlussfassung bezüglich des betreffenden TOPs auszuschließen. Die Entscheidung wird im 
jeweiligen Sitzungsprotokoll schriftlich dokumentiert. 

Ich erkläre, dass die vorstehenden Angaben wahrheitsgetreu und vollständig sind. Ich werde 
diese Erklärung im Falle von Änderungen auf den neuesten Stand bringen und unterzeichnet an 
das BfR senden. Mir ist bekannt, dass der Inhalt dieser Erklärung auf der BfR-Homepage veröf-
fentlicht wird, wobei die hier geleistete handschriftliche Unterschrift für die Veröffentlichung im 
Internet durch das Wort „gezeichnet“ ersetzt wird. Die Geschäftsordnung der BfR-Kommissionen 
habe ich erhalten. 

 
 
 
 
Bonn, 22.12.2017 gezeichnet  
Ort, Datum  Unterschrift
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Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR)  
Fachgruppe 21 
Max-Dohrn-Str. 8-10 
10589 Berlin 

 
 

 
 

Annahme der Berufung in die  

BfR-Kommission für Kosmetische Mittel 

 
Teil 1: TRANSPARENZERKLÄRUNG 

 
Prof. Dr. Keck, Cornelia 

 
 
Ich bestätige, dass ich die Ernennung zum Mitglied in die oben genannte BfR-Kommission anneh-
me. Um eine größtmögliche Transparenz zu gewährleisten, gebe ich selbst Auskunft über alle ge-
genwärtigen Informationen und Aktivitäten, die für den Aufgabenbereich des Bundesinstituts für Ri-
sikobewertung (BfR) relevant sind und die als eine mögliche Beeinträchtigung meiner Aufgabe der 
unabhängigen, wissenschaftlichen Beratung des BfR (§ 1 der Geschäftsordnung der BfR-
Kommissionen) in Bezug auf mein Kommissionsmandat angesehen werden könnten.  
 

1. Direkte Einkünfte (z.B. aus Beschäftigungen, Arbeitsverhältnissen, Dienst- oder Werkverträ-
gen oder Beratungsvergütungen): 

 
          keine 

  
 
 

2. Indirekte Einkünfte (z. B. aus geförderten Forschungsprojekten, Zuschüssen, Sponsorengel-
dern oder sonstigen Vergünstigungen): 

 
          keine 
 
 
 

3. Mitgliedschaften oder Ämter in einem Verwaltungsorgan oder in anderen wissenschaftlichen 
Beratungsgremien: 

 
          keine 
 
 

 
4. Sonstige Umstände, die die Bewerberin / der Bewerber für relevant hält: 

 
          keine 
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Teil 2: SELBSTVERPFLICHTUNGSERKLÄRUNG 
 

Als Kommissionsmitglied verpflichte ich mich, das BfR allein nach wissenschaftlichem Sachver-
stand zu beraten und meine Empfehlungen ausschließlich an der Gesundheit der Verbrauche-
rinnen und Verbraucher auszurichten.  

Mir ist bekannt, dass das BfR keine Instanz des Risikomanagements ist – Anwendungsgeneh-
migungen, -beschränkungen oder -verbote von Stoffen fallen nicht in den Aufgabenbereich des 
BfR – und dass die Beratungsergebnisse der BfR-Kommissionen ausschließlich empfehlenden 
Charakter haben. Die BfR-Kommissionen sind an den hoheitlichen Aufgaben des BfR nicht be-
teiligt und haben demzufolge auch kein Mitspracherecht bei der Risikobewertung. 

Sollte sich trotz der von mir vorliegenden Transparenz- und Selbstverpflichtungserklärung aus 
den spezifischen Interessen in Bezug auf den Informationsaustausch über die jeweiligen Tages-
ordnungspunkte (TOP) der Sitzungen eine Besorgnis ergeben, die als Beeinträchtigung meiner 
Unabhängigkeit angesehen werden könnte, kann die Kommission mit einfacher Mehrheit ent-
scheiden, mich – auch auf meinen eigenen Vorschlag hin – von der Beratung und/oder Be-
schlussfassung bezüglich des betreffenden TOPs auszuschließen. Die Entscheidung wird im 
jeweiligen Sitzungsprotokoll schriftlich dokumentiert. 

Ich erkläre, dass die vorstehenden Angaben wahrheitsgetreu und vollständig sind. Ich werde 
diese Erklärung im Falle von Änderungen auf den neuesten Stand bringen und unterzeichnet an 
das BfR senden. Mir ist bekannt, dass der Inhalt dieser Erklärung auf der BfR-Homepage veröf-
fentlicht wird, wobei die hier geleistete handschriftliche Unterschrift für die Veröffentlichung im 
Internet durch das Wort „gezeichnet“ ersetzt wird. Die Geschäftsordnung der BfR-Kommissionen 
habe ich erhalten. 

 
 
 
 
Marburg, 11.01.2018 gezeichnet  
Ort, Datum  Unterschrift
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Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR)  
Fachgruppe 21 
Max-Dohrn-Str. 8-10 
10589 Berlin 

 
 

 
 

Annahme der Berufung in die  

BfR-Kommission für Kosmetische Mittel 

 
Teil 1: TRANSPARENZERKLÄRUNG 

 
Prof. Dr. Dr. Lademann, Jürgen 

 
 
Ich bestätige, dass ich die Ernennung zum Mitglied in die oben genannte BfR-Kommission anneh-
me. Um eine größtmögliche Transparenz zu gewährleisten, gebe ich selbst Auskunft über alle ge-
genwärtigen Informationen und Aktivitäten, die für den Aufgabenbereich des Bundesinstituts für Ri-
sikobewertung (BfR) relevant sind und die als eine mögliche Beeinträchtigung meiner Aufgabe der 
unabhängigen, wissenschaftlichen Beratung des BfR (§ 1 der Geschäftsordnung der BfR-
Kommissionen) in Bezug auf mein Kommissionsmandat angesehen werden könnten.  
 

1. Direkte Einkünfte (z.B. aus Beschäftigungen, Arbeitsverhältnissen, Dienst- oder Werkverträ-
gen oder Beratungsvergütungen): 

 
          Prof. für Dermatologie 
          Beamter an der Charité-Universitätsmedizin   

 
 

2. Indirekte Einkünfte (z. B. aus geförderten Forschungsprojekten, Zuschüssen, Sponsorengel-
dern oder sonstigen Vergünstigungen): 

 
          keine 
 
 
 

3. Mitgliedschaften oder Ämter in einem Verwaltungsorgan oder in anderen wissenschaftlichen 
Beratungsgremien: 

 
          Mitglied des Vorstandes der DGK und der DG 
 
 

 
4. Sonstige Umstände, die die Bewerberin / der Bewerber für relevant hält: 

 
          keine 
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Teil 2: SELBSTVERPFLICHTUNGSERKLÄRUNG 
 

Als Kommissionsmitglied verpflichte ich mich, das BfR allein nach wissenschaftlichem Sachver-
stand zu beraten und meine Empfehlungen ausschließlich an der Gesundheit der Verbrauche-
rinnen und Verbraucher auszurichten.  

Mir ist bekannt, dass das BfR keine Instanz des Risikomanagements ist – Anwendungsgeneh-
migungen, -beschränkungen oder -verbote von Stoffen fallen nicht in den Aufgabenbereich des 
BfR – und dass die Beratungsergebnisse der BfR-Kommissionen ausschließlich empfehlenden 
Charakter haben. Die BfR-Kommissionen sind an den hoheitlichen Aufgaben des BfR nicht be-
teiligt und haben demzufolge auch kein Mitspracherecht bei der Risikobewertung. 

Sollte sich trotz der von mir vorliegenden Transparenz- und Selbstverpflichtungserklärung aus 
den spezifischen Interessen in Bezug auf den Informationsaustausch über die jeweiligen Tages-
ordnungspunkte (TOP) der Sitzungen eine Besorgnis ergeben, die als Beeinträchtigung meiner 
Unabhängigkeit angesehen werden könnte, kann die Kommission mit einfacher Mehrheit ent-
scheiden, mich – auch auf meinen eigenen Vorschlag hin – von der Beratung und/oder Be-
schlussfassung bezüglich des betreffenden TOPs auszuschließen. Die Entscheidung wird im 
jeweiligen Sitzungsprotokoll schriftlich dokumentiert. 

Ich erkläre, dass die vorstehenden Angaben wahrheitsgetreu und vollständig sind. Ich werde 
diese Erklärung im Falle von Änderungen auf den neuesten Stand bringen und unterzeichnet an 
das BfR senden. Mir ist bekannt, dass der Inhalt dieser Erklärung auf der BfR-Homepage veröf-
fentlicht wird, wobei die hier geleistete handschriftliche Unterschrift für die Veröffentlichung im 
Internet durch das Wort „gezeichnet“ ersetzt wird. Die Geschäftsordnung der BfR-Kommissionen 
habe ich erhalten. 

 
 
 
 
Berlin, 04.12.2017 gezeichnet  
Ort, Datum  Unterschrift
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Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR)  
Fachgruppe 21 
Max-Dohrn-Str. 8-10 
10589 Berlin 

 
 

 
 

Annahme der Berufung in die  

BfR-Kommission für Kosmetische Mittel 

 
Teil 1: TRANSPARENZERKLÄRUNG 

 
Prof. Dr. Merk, Hans 

 
 
Ich bestätige, dass ich die Ernennung zum Mitglied in die oben genannte BfR-Kommission anneh-
me. Um eine größtmögliche Transparenz zu gewährleisten, gebe ich selbst Auskunft über alle ge-
genwärtigen Informationen und Aktivitäten, die für den Aufgabenbereich des Bundesinstituts für Ri-
sikobewertung (BfR) relevant sind und die als eine mögliche Beeinträchtigung meiner Aufgabe der 
unabhängigen, wissenschaftlichen Beratung des BfR (§ 1 der Geschäftsordnung der BfR-
Kommissionen) in Bezug auf mein Kommissionsmandat angesehen werden könnten.  
 

1. Direkte Einkünfte (z.B. aus Beschäftigungen, Arbeitsverhältnissen, Dienst- oder Werkverträ-
gen oder Beratungsvergütungen): 

 
          Penaten-Beirat 
          HESi  

 
 

2. Indirekte Einkünfte (z. B. aus geförderten Forschungsprojekten, Zuschüssen, Sponsorengel-
dern oder sonstigen Vergünstigungen): 

 
          RIFM 
 
 
 

3. Mitgliedschaften oder Ämter in einem Verwaltungsorgan oder in anderen wissenschaftlichen 
Beratungsgremien: 

 
          keine 
 
 

 
4. Sonstige Umstände, die die Bewerberin / der Bewerber für relevant hält: 

 
          keine 
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Teil 2: SELBSTVERPFLICHTUNGSERKLÄRUNG 
 

Als Kommissionsmitglied verpflichte ich mich, das BfR allein nach wissenschaftlichem Sachver-
stand zu beraten und meine Empfehlungen ausschließlich an der Gesundheit der Verbrauche-
rinnen und Verbraucher auszurichten.  

Mir ist bekannt, dass das BfR keine Instanz des Risikomanagements ist – Anwendungsgeneh-
migungen, -beschränkungen oder -verbote von Stoffen fallen nicht in den Aufgabenbereich des 
BfR – und dass die Beratungsergebnisse der BfR-Kommissionen ausschließlich empfehlenden 
Charakter haben. Die BfR-Kommissionen sind an den hoheitlichen Aufgaben des BfR nicht be-
teiligt und haben demzufolge auch kein Mitspracherecht bei der Risikobewertung. 

Sollte sich trotz der von mir vorliegenden Transparenz- und Selbstverpflichtungserklärung aus 
den spezifischen Interessen in Bezug auf den Informationsaustausch über die jeweiligen Tages-
ordnungspunkte (TOP) der Sitzungen eine Besorgnis ergeben, die als Beeinträchtigung meiner 
Unabhängigkeit angesehen werden könnte, kann die Kommission mit einfacher Mehrheit ent-
scheiden, mich – auch auf meinen eigenen Vorschlag hin – von der Beratung und/oder Be-
schlussfassung bezüglich des betreffenden TOPs auszuschließen. Die Entscheidung wird im 
jeweiligen Sitzungsprotokoll schriftlich dokumentiert. 

Ich erkläre, dass die vorstehenden Angaben wahrheitsgetreu und vollständig sind. Ich werde 
diese Erklärung im Falle von Änderungen auf den neuesten Stand bringen und unterzeichnet an 
das BfR senden. Mir ist bekannt, dass der Inhalt dieser Erklärung auf der BfR-Homepage veröf-
fentlicht wird, wobei die hier geleistete handschriftliche Unterschrift für die Veröffentlichung im 
Internet durch das Wort „gezeichnet“ ersetzt wird. Die Geschäftsordnung der BfR-Kommissionen 
habe ich erhalten. 

 
 
 
 
Mühlheim, 30.11.2017 gezeichnet  
Ort, Datum  Unterschrift
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Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR)  
Fachgruppe 21 
Max-Dohrn-Str. 8-10 
10589 Berlin 

 
 

 
 

Annahme der Berufung in die  

BfR-Kommission für Kosmetische Mittel 

 
Teil 1: TRANSPARENZERKLÄRUNG 

 
Dr. Mildau, Gerd 

 
 
Ich bestätige, dass ich die Ernennung zum Mitglied in die oben genannte BfR-Kommission anneh-
me. Um eine größtmögliche Transparenz zu gewährleisten, gebe ich selbst Auskunft über alle ge-
genwärtigen Informationen und Aktivitäten, die für den Aufgabenbereich des Bundesinstituts für Ri-
sikobewertung (BfR) relevant sind und die als eine mögliche Beeinträchtigung meiner Aufgabe der 
unabhängigen, wissenschaftlichen Beratung des BfR (§ 1 der Geschäftsordnung der BfR-
Kommissionen) in Bezug auf mein Kommissionsmandat angesehen werden könnten.  
 

1. Direkte Einkünfte (z.B. aus Beschäftigungen, Arbeitsverhältnissen, Dienst- oder Werkverträ-
gen oder Beratungsvergütungen): 

 
          keine 

  
 
 

2. Indirekte Einkünfte (z. B. aus geförderten Forschungsprojekten, Zuschüssen, Sponsorengel-
dern oder sonstigen Vergünstigungen): 

 
          keine 
 
 
 

3. Mitgliedschaften oder Ämter in einem Verwaltungsorgan oder in anderen wissenschaftlichen 
Beratungsgremien: 

 
          keine 
 
 

 
4. Sonstige Umstände, die die Bewerberin / der Bewerber für relevant hält: 

 
          keine 
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Teil 2: SELBSTVERPFLICHTUNGSERKLÄRUNG 
 

Als Kommissionsmitglied verpflichte ich mich, das BfR allein nach wissenschaftlichem Sachver-
stand zu beraten und meine Empfehlungen ausschließlich an der Gesundheit der Verbrauche-
rinnen und Verbraucher auszurichten.  

Mir ist bekannt, dass das BfR keine Instanz des Risikomanagements ist – Anwendungsgeneh-
migungen, -beschränkungen oder -verbote von Stoffen fallen nicht in den Aufgabenbereich des 
BfR – und dass die Beratungsergebnisse der BfR-Kommissionen ausschließlich empfehlenden 
Charakter haben. Die BfR-Kommissionen sind an den hoheitlichen Aufgaben des BfR nicht be-
teiligt und haben demzufolge auch kein Mitspracherecht bei der Risikobewertung. 

Sollte sich trotz der von mir vorliegenden Transparenz- und Selbstverpflichtungserklärung aus 
den spezifischen Interessen in Bezug auf den Informationsaustausch über die jeweiligen Tages-
ordnungspunkte (TOP) der Sitzungen eine Besorgnis ergeben, die als Beeinträchtigung meiner 
Unabhängigkeit angesehen werden könnte, kann die Kommission mit einfacher Mehrheit ent-
scheiden, mich – auch auf meinen eigenen Vorschlag hin – von der Beratung und/oder Be-
schlussfassung bezüglich des betreffenden TOPs auszuschließen. Die Entscheidung wird im 
jeweiligen Sitzungsprotokoll schriftlich dokumentiert. 

Ich erkläre, dass die vorstehenden Angaben wahrheitsgetreu und vollständig sind. Ich werde 
diese Erklärung im Falle von Änderungen auf den neuesten Stand bringen und unterzeichnet an 
das BfR senden. Mir ist bekannt, dass der Inhalt dieser Erklärung auf der BfR-Homepage veröf-
fentlicht wird, wobei die hier geleistete handschriftliche Unterschrift für die Veröffentlichung im 
Internet durch das Wort „gezeichnet“ ersetzt wird. Die Geschäftsordnung der BfR-Kommissionen 
habe ich erhalten. 

 
 
 
 
Karlsruhe, 29.11.2017 gezeichnet  
Ort, Datum  Unterschrift
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Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR)  
Fachgruppe 21 
Max-Dohrn-Str. 8-10 
10589 Berlin 

 
 

 
 

Annahme der Berufung in die  

BfR-Kommission für Kosmetische Mittel 

 
Teil 1: TRANSPARENZERKLÄRUNG 

 
Dr. Neudorfer-Schwarz, Ingrid 

 
 
Ich bestätige, dass ich die Ernennung zum Mitglied in die oben genannte BfR-Kommission anneh-
me. Um eine größtmögliche Transparenz zu gewährleisten, gebe ich selbst Auskunft über alle ge-
genwärtigen Informationen und Aktivitäten, die für den Aufgabenbereich des Bundesinstituts für Ri-
sikobewertung (BfR) relevant sind und die als eine mögliche Beeinträchtigung meiner Aufgabe der 
unabhängigen, wissenschaftlichen Beratung des BfR (§ 1 der Geschäftsordnung der BfR-
Kommissionen) in Bezug auf mein Kommissionsmandat angesehen werden könnten.  
 

1. Direkte Einkünfte (z.B. aus Beschäftigungen, Arbeitsverhältnissen, Dienst- oder Werkverträ-
gen oder Beratungsvergütungen): 

 
          keine 

  
 
 

2. Indirekte Einkünfte (z. B. aus geförderten Forschungsprojekten, Zuschüssen, Sponsorengel-
dern oder sonstigen Vergünstigungen): 

 
          keine 
 
 
 

3. Mitgliedschaften oder Ämter in einem Verwaltungsorgan oder in anderen wissenschaftlichen 
Beratungsgremien: 

 
          keine 
 
 

 
4. Sonstige Umstände, die die Bewerberin / der Bewerber für relevant hält: 

 
          keine 
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Teil 2: SELBSTVERPFLICHTUNGSERKLÄRUNG 
 

Als Kommissionsmitglied verpflichte ich mich, das BfR allein nach wissenschaftlichem Sachver-
stand zu beraten und meine Empfehlungen ausschließlich an der Gesundheit der Verbrauche-
rinnen und Verbraucher auszurichten.  

Mir ist bekannt, dass das BfR keine Instanz des Risikomanagements ist – Anwendungsgeneh-
migungen, -beschränkungen oder -verbote von Stoffen fallen nicht in den Aufgabenbereich des 
BfR – und dass die Beratungsergebnisse der BfR-Kommissionen ausschließlich empfehlenden 
Charakter haben. Die BfR-Kommissionen sind an den hoheitlichen Aufgaben des BfR nicht be-
teiligt und haben demzufolge auch kein Mitspracherecht bei der Risikobewertung. 

Sollte sich trotz der von mir vorliegenden Transparenz- und Selbstverpflichtungserklärung aus 
den spezifischen Interessen in Bezug auf den Informationsaustausch über die jeweiligen Tages-
ordnungspunkte (TOP) der Sitzungen eine Besorgnis ergeben, die als Beeinträchtigung meiner 
Unabhängigkeit angesehen werden könnte, kann die Kommission mit einfacher Mehrheit ent-
scheiden, mich – auch auf meinen eigenen Vorschlag hin – von der Beratung und/oder Be-
schlussfassung bezüglich des betreffenden TOPs auszuschließen. Die Entscheidung wird im 
jeweiligen Sitzungsprotokoll schriftlich dokumentiert. 

Ich erkläre, dass die vorstehenden Angaben wahrheitsgetreu und vollständig sind. Ich werde 
diese Erklärung im Falle von Änderungen auf den neuesten Stand bringen und unterzeichnet an 
das BfR senden. Mir ist bekannt, dass der Inhalt dieser Erklärung auf der BfR-Homepage veröf-
fentlicht wird, wobei die hier geleistete handschriftliche Unterschrift für die Veröffentlichung im 
Internet durch das Wort „gezeichnet“ ersetzt wird. Die Geschäftsordnung der BfR-Kommissionen 
habe ich erhalten. 

 
 
 
 
Oberschleißheim, 04.12.2017 gezeichnet  
Ort, Datum  Unterschrift
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Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR)  
Fachgruppe 21 
Max-Dohrn-Str. 8-10 
10589 Berlin 

 
 

 
 

Annahme der Berufung in die  

BfR-Kommission für Kosmetische Mittel 

 
Teil 1: TRANSPARENZERKLÄRUNG 

 
Prof. Dr. Raddatz, Heike 

 
 
Ich bestätige, dass ich die Ernennung zum Mitglied in die oben genannte BfR-Kommission anneh-
me. Um eine größtmögliche Transparenz zu gewährleisten, gebe ich selbst Auskunft über alle ge-
genwärtigen Informationen und Aktivitäten, die für den Aufgabenbereich des Bundesinstituts für Ri-
sikobewertung (BfR) relevant sind und die als eine mögliche Beeinträchtigung meiner Aufgabe der 
unabhängigen, wissenschaftlichen Beratung des BfR (§ 1 der Geschäftsordnung der BfR-
Kommissionen) in Bezug auf mein Kommissionsmandat angesehen werden könnten.  
 

1. Direkte Einkünfte (z.B. aus Beschäftigungen, Arbeitsverhältnissen, Dienst- oder Werkverträ-
gen oder Beratungsvergütungen): 

 
          Vergütung W2-Professur für das Bundesland Rheinland-Pfalz  

  
 
 

2. Indirekte Einkünfte (z. B. aus geförderten Forschungsprojekten, Zuschüssen, Sponsorengel-
dern oder sonstigen Vergünstigungen): 

 
          keine 
 
 
 

3. Mitgliedschaften oder Ämter in einem Verwaltungsorgan oder in anderen wissenschaftlichen 
Beratungsgremien: 

 
          Aktives Mitglied der AG Kosmetische Mittel der Lebensmittelchemischen Gesellschaft  
          Dt. Chemiker 
 

 
4. Sonstige Umstände, die die Bewerberin / der Bewerber für relevant hält: 

 
           keine 
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Teil 2: SELBSTVERPFLICHTUNGSERKLÄRUNG 

 

Als Kommissionsmitglied verpflichte ich mich, das BfR allein nach wissenschaftlichem Sachver-
stand zu beraten und meine Empfehlungen ausschließlich an der Gesundheit der Verbrauche-
rinnen und Verbraucher auszurichten.  

Mir ist bekannt, dass das BfR keine Instanz des Risikomanagements ist – Anwendungsgeneh-
migungen, -beschränkungen oder -verbote von Stoffen fallen nicht in den Aufgabenbereich des 
BfR – und dass die Beratungsergebnisse der BfR-Kommissionen ausschließlich empfehlenden 
Charakter haben. Die BfR-Kommissionen sind an den hoheitlichen Aufgaben des BfR nicht be-
teiligt und haben demzufolge auch kein Mitspracherecht bei der Risikobewertung. 

Sollte sich trotz der von mir vorliegenden Transparenz- und Selbstverpflichtungserklärung aus 
den spezifischen Interessen in Bezug auf den Informationsaustausch über die jeweiligen Tages-
ordnungspunkte (TOP) der Sitzungen eine Besorgnis ergeben, die als Beeinträchtigung meiner 
Unabhängigkeit angesehen werden könnte, kann die Kommission mit einfacher Mehrheit ent-
scheiden, mich – auch auf meinen eigenen Vorschlag hin – von der Beratung und/oder Be-
schlussfassung bezüglich des betreffenden TOPs auszuschließen. Die Entscheidung wird im 
jeweiligen Sitzungsprotokoll schriftlich dokumentiert. 

Ich erkläre, dass die vorstehenden Angaben wahrheitsgetreu und vollständig sind. Ich werde 
diese Erklärung im Falle von Änderungen auf den neuesten Stand bringen und unterzeichnet an 
das BfR senden. Mir ist bekannt, dass der Inhalt dieser Erklärung auf der BfR-Homepage veröf-
fentlicht wird, wobei die hier geleistete handschriftliche Unterschrift für die Veröffentlichung im 
Internet durch das Wort „gezeichnet“ ersetzt wird. Die Geschäftsordnung der BfR-Kommissionen 
habe ich erhalten. 

 
 
 
 
Trier, 23.01.2018 gezeichnet  
Ort, Datum  Unterschrift
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Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR)  
Fachgruppe 21 
Max-Dohrn-Str. 8-10 
10589 Berlin 

 
 

 
 

Annahme der Berufung in die  

BfR-Kommission für Kosmetische Mittel 

 
Teil 1: TRANSPARENZERKLÄRUNG 

 
Dr. Schulte, Stefan 

 
 
Ich bestätige, dass ich die Ernennung zum Mitglied in die oben genannte BfR-Kommission anneh-
me. Um eine größtmögliche Transparenz zu gewährleisten, gebe ich selbst Auskunft über alle ge-
genwärtigen Informationen und Aktivitäten, die für den Aufgabenbereich des Bundesinstituts für Ri-
sikobewertung (BfR) relevant sind und die als eine mögliche Beeinträchtigung meiner Aufgabe der 
unabhängigen, wissenschaftlichen Beratung des BfR (§ 1 der Geschäftsordnung der BfR-
Kommissionen) in Bezug auf mein Kommissionsmandat angesehen werden könnten.  
 

1. Direkte Einkünfte (z.B. aus Beschäftigungen, Arbeitsverhältnissen, Dienst- oder Werkverträ-
gen oder Beratungsvergütungen): 

 
          Angestelltengehalt BASF SE, Ludwigshafen 

  
 
 

2. Indirekte Einkünfte (z. B. aus geförderten Forschungsprojekten, Zuschüssen, Sponsorengel-
dern oder sonstigen Vergünstigungen): 

 
          keine 
 
 

3. Mitgliedschaften oder Ämter in einem Verwaltungsorgan oder in anderen wissenschaftlichen 
Beratungsgremien: 

 
          Mitglied des Arbeitskreises „Grenzwerte und Einstufungen für CM-Stoffe“ im Ausschuss 
          für Gefahrstoffe (AGS) 
          Mitglied der ILSI Task Force „New approaches to chemical risk assessment for foods  
          and food ingredients” 
 

4. Sonstige Umstände, die die Bewerberin / der Bewerber für relevant hält: 
 
          keine 
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Teil 2: SELBSTVERPFLICHTUNGSERKLÄRUNG 
 

Als Kommissionsmitglied verpflichte ich mich, das BfR allein nach wissenschaftlichem Sachver-
stand zu beraten und meine Empfehlungen ausschließlich an der Gesundheit der Verbrauche-
rinnen und Verbraucher auszurichten.  

Mir ist bekannt, dass das BfR keine Instanz des Risikomanagements ist – Anwendungsgeneh-
migungen, -beschränkungen oder -verbote von Stoffen fallen nicht in den Aufgabenbereich des 
BfR – und dass die Beratungsergebnisse der BfR-Kommissionen ausschließlich empfehlenden 
Charakter haben. Die BfR-Kommissionen sind an den hoheitlichen Aufgaben des BfR nicht be-
teiligt und haben demzufolge auch kein Mitspracherecht bei der Risikobewertung. 

Sollte sich trotz der von mir vorliegenden Transparenz- und Selbstverpflichtungserklärung aus 
den spezifischen Interessen in Bezug auf den Informationsaustausch über die jeweiligen Tages-
ordnungspunkte (TOP) der Sitzungen eine Besorgnis ergeben, die als Beeinträchtigung meiner 
Unabhängigkeit angesehen werden könnte, kann die Kommission mit einfacher Mehrheit ent-
scheiden, mich – auch auf meinen eigenen Vorschlag hin – von der Beratung und/oder Be-
schlussfassung bezüglich des betreffenden TOPs auszuschließen. Die Entscheidung wird im 
jeweiligen Sitzungsprotokoll schriftlich dokumentiert. 

Ich erkläre, dass die vorstehenden Angaben wahrheitsgetreu und vollständig sind. Ich werde 
diese Erklärung im Falle von Änderungen auf den neuesten Stand bringen und unterzeichnet an 
das BfR senden. Mir ist bekannt, dass der Inhalt dieser Erklärung auf der BfR-Homepage veröf-
fentlicht wird, wobei die hier geleistete handschriftliche Unterschrift für die Veröffentlichung im 
Internet durch das Wort „gezeichnet“ ersetzt wird. Die Geschäftsordnung der BfR-Kommissionen 
habe ich erhalten. 

 
 
 
 
Mannheim, 27.11.2017 gezeichnet  
Ort, Datum  Unterschrift



 
 
 
 
 
 

Seite 1 von 2 

 
Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR)  
Fachgruppe 21 
Max-Dohrn-Str. 8-10 
10589 Berlin 

 
 

 
 

Annahme der Berufung in die  

BfR-Kommission für Kosmetische Mittel 

 
Teil 1: TRANSPARENZERKLÄRUNG 

 
Prof. Dr. Sterzel, Walter 

 
 
Ich bestätige, dass ich die Ernennung zum Mitglied in die oben genannte BfR-Kommission anneh-
me. Um eine größtmögliche Transparenz zu gewährleisten, gebe ich selbst Auskunft über alle ge-
genwärtigen Informationen und Aktivitäten, die für den Aufgabenbereich des Bundesinstituts für Ri-
sikobewertung (BfR) relevant sind und die als eine mögliche Beeinträchtigung meiner Aufgabe der 
unabhängigen, wissenschaftlichen Beratung des BfR (§ 1 der Geschäftsordnung der BfR-
Kommissionen) in Bezug auf mein Kommissionsmandat angesehen werden könnten.  
 

1. Direkte Einkünfte (z.B. aus Beschäftigungen, Arbeitsverhältnissen, Dienst- oder Werkverträ-
gen oder Beratungsvergütungen): 

 
          Wissenschaftliche Beratung in toxikologischen Fragen für Henkel KGaA  

  
 
 

2. Indirekte Einkünfte (z. B. aus geförderten Forschungsprojekten, Zuschüssen, Sponsorengel-
dern oder sonstigen Vergünstigungen): 

 
          keine 
 
 
 

3. Mitgliedschaften oder Ämter in einem Verwaltungsorgan oder in anderen wissenschaftlichen 
Beratungsgremien: 

 
          keine 
 
 

 
4. Sonstige Umstände, die die Bewerberin / der Bewerber für relevant hält: 

 
          keine 
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Teil 2: SELBSTVERPFLICHTUNGSERKLÄRUNG 

 

Als Kommissionsmitglied verpflichte ich mich, das BfR allein nach wissenschaftlichem Sachver-
stand zu beraten und meine Empfehlungen ausschließlich an der Gesundheit der Verbrauche-
rinnen und Verbraucher auszurichten.  

Mir ist bekannt, dass das BfR keine Instanz des Risikomanagements ist – Anwendungsgeneh-
migungen, -beschränkungen oder -verbote von Stoffen fallen nicht in den Aufgabenbereich des 
BfR – und dass die Beratungsergebnisse der BfR-Kommissionen ausschließlich empfehlenden 
Charakter haben. Die BfR-Kommissionen sind an den hoheitlichen Aufgaben des BfR nicht be-
teiligt und haben demzufolge auch kein Mitspracherecht bei der Risikobewertung. 

Sollte sich trotz der von mir vorliegenden Transparenz- und Selbstverpflichtungserklärung aus 
den spezifischen Interessen in Bezug auf den Informationsaustausch über die jeweiligen Tages-
ordnungspunkte (TOP) der Sitzungen eine Besorgnis ergeben, die als Beeinträchtigung meiner 
Unabhängigkeit angesehen werden könnte, kann die Kommission mit einfacher Mehrheit ent-
scheiden, mich – auch auf meinen eigenen Vorschlag hin – von der Beratung und/oder Be-
schlussfassung bezüglich des betreffenden TOPs auszuschließen. Die Entscheidung wird im 
jeweiligen Sitzungsprotokoll schriftlich dokumentiert. 

Ich erkläre, dass die vorstehenden Angaben wahrheitsgetreu und vollständig sind. Ich werde 
diese Erklärung im Falle von Änderungen auf den neuesten Stand bringen und unterzeichnet an 
das BfR senden. Mir ist bekannt, dass der Inhalt dieser Erklärung auf der BfR-Homepage veröf-
fentlicht wird, wobei die hier geleistete handschriftliche Unterschrift für die Veröffentlichung im 
Internet durch das Wort „gezeichnet“ ersetzt wird. Die Geschäftsordnung der BfR-Kommissionen 
habe ich erhalten. 

 
 
 
 
Düsseldorf, 11.12.2017 gezeichnet  
Ort, Datum  Unterschrift

 


